
   
 
 

 

 
 

                                                                                                                

Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/Stadt (mit Anschrift) 

Verwaltungsgemeinschaft Mistelbach, 
Kanzleistraße 3, 95511 Mistelbach 
 

Ort, Datum 

Mistelbach, 13. Dezember 2016 
 

 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

 

Planfeststellung und Umweltverträglichkeitsprüfung für den Neubau einer beidseitigen 
unbewirtschafteten Rastanlage mit WC (PWC-Anlage 319-1 L und 319-1 R) an der 
Bundesautobahn A 9 im Abschnitt Anschlussstelle Bayreuth Süd bis Anschlussstelle 
Trockau im Abschnitt 380 Station 9,103 bis Station 13,723 (Betr.-km 315+800 bis Betr.-km 
320+420) im Gebiet der Gemeinden Hummeltal, Gesees und Haag sowie im 
gemeindefreien Gebiet "Lindenhardter Forst–Nordwest" (Landkreis Bayreuth) gemäß §§ 
17 ff. des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) i.V.m. Art. 72 ff. des Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sowie gemäß dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
 
Die Autobahndirektion Nordbayern –Dienststelle Bayreuth- hat für das o.g. Bauvorhaben bei der 
Regierung von Oberfranken die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach dem 
Bundesfernstraßengesetz beantragt. 

Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3 a Satz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).  

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Gesees, Haag, Hinterkleebach 
und Lindenhardter Forst-Nordwest beansprucht. 

 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt zur allgemeinen Einsicht aus 

bei (Anschrift der Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/Stadt, Zimmer-Nr.) 

der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Mistelbach, Kanzleistraße 3, Zimmer 3,  
95511 Mistelbach 
 

in der Zeit (von – bis) 

23.12.2016 bis 23.01.2017 

 

 

 

 

während der Dienststunden (von – bis) 

Montag bis Freitag:              8.00 bis 12.00 Uhr 

Montag und Mittwoch:        13.30 bis 15.00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr 

 

 

 

Zudem wird der Plan zeitgleich zur öffentlichen Auslegung auf den Internetseiten der Regierung 
von Oberfranken unter dem Link www.reg-ofr.de/pfs veröffentlicht. Maßgeblich ist jedoch der 
Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG). 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen gegen 
den Plan bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift 

http://www.reg-ofr.de/pfs
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bei (Anschrift der Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/Stadt, Zimmer-Nr.) 

der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Mistelbach, Kanzleistraße 3, Zimmer 3,  
95511 Mistelbach 
 

 
oder bei der Regierung von Oberfranken, 95444 Bayreuth, Ludwigstraße 20, Zimmer-Nr. 
K 215, erheben. Einwendungen können auch elektronisch mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz (Art. 3 a Abs. 2 BayVwVfG) unter der E-
Mail-Adresse poststelle@vg-mistelbach.bayern.de oder poststelle@reg-ofr.bayern.de 
erhoben werden. Im Übrigen sind Einwendungen, die elektronisch übermittelt werden (z.B. 
E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur), unzulässig. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen gegen den Plan ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 
Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 BayVwVfG einzulegen, 
sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 4 Satz 6 BayVwVfG). 
Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die 
sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren.  

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.  
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 
nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung des Plans.  
 

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen 
und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 1 Satz 1 FStrG). Findet in dem Verfahren ein 
Erörterungstermin statt, wird er vorher ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner werden 
diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen 
Einwendungen deren Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.  
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Planfeststellungsbehörde zu 
geben ist.  
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.  
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. Art. 68 Abs. 1 
BayVwVfG).   
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.   
 

mailto:poststelle@vg-mistelbach.bayern.de
mailto:poststelle@reg-ofr.bayern.de


 
- 3 - 

 
 

  

 
 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der 
Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an diejenigen, die Einwendungen erhoben 
haben und an diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.   
 

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und 
die Veränderungssperre nach § 9 a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu (§ 9 a Abs. 6 FStrG).  
 

8. Da für das Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist, 
wird darauf hingewiesen, dass  

 

 die für das Verfahren und die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
zuständige Behörde die Regierung von Oberfranken ist, 

 

 über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden 
wird, 

 

 die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG 
beinhaltet.   
 

9. Folgende Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens (§ 6 UVPG) werden zur 
Einsicht für die Öffentlichkeit ausgelegt: 

 

 Erläuterungsbericht 

 Übersichtskarte und Übersichtslageplan 

 Lagepläne und Regelungsverzeichnis 

 Immissionstechnische Untersuchungen (Lärm und Luftschadstoffe, Lageplan der 
Immissionsschutzmaßnahmen) 

 Wassertechnische Untersuchungen einschließlich Lageplan der 
Entwässerungsmaßnahmen 

 Umweltfachliche Untersuchungen (landschaftspflegerischer Begleitplan –Textteil-, 
landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan, landschaftspflegerischer 
Maßnahmenplan, Maßnahmenblätter, Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, 
Umweltverträglichkeitsstudie, tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und 
Kompensation, Detailplan Amphibiendurchlass).  
 

 

 

 

 

__________________________________ 

Feulner 
Gemeinschaftsvorsitzender

 


